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WS2 - Kostenteilung RD 2.0



Vorgeschlagene Optionen

1. BDEW

¼-std. scharfe Bestimmung der Verursachungs- bzw. 
Nutzenbeiträge anhand der Bedarfszeitreihen

2. 50Hertz

Zuordnung der Nutzenbeiträge anhand (a) historischer Daten 
zu Netzengpässen und (b) der Netzausbauberichte / -pläne

3. VNB

Grundsatz: Kostenteilung nach Anforderer-Prinzip
Ausnahme: Abweichung nach Vereinbarung zwischen NBs
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1. BDEW

• setzt unter Umständen Fehlanreize für die Bildung der 
Bedarfszeitreihen (erhebliche Bedenken der BK6!)

• erhöht den Abwicklungsaufwand signifikant, da ggf. 
Schattenreihen gebildet und ex-post abgeglichen 
werden müssen

• Die Kostenzuordnung ist nur ex post ermittelbar,
was zu einer nicht unerheblichen Verzerrung der 
MO-Liste führen könnte

Fazit: Nicht weiter verfolgen.
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2. 50Hertz

• Führt auch nicht zu einer sachgerechteren 
Aufteilung der RD-Kosten, da die Quote anhand
historischer Netzzustände ermittelt werden und 
so den konkreten Zustand nicht wiederspiegeln

• VNB tragen vor, dass die cluster-Einsätze bereits ein 
ausgewogenes Chance-Nutzen-Verhältnis enthielten, 
(clustering = Risiko; declustering = Chance) 
das dadurch zu ihren Lasten verschoben würde

• Abrechnung im Einzelfall recht komplex, 
ohne mehr Nutzen zu generieren

Fazit: Nicht i.R.d. Festlegung weiter verfolgen, 
ggf. aber als zulässigen Maßstab benennen
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3. VNB

• Anforderer-Prinzip hat sich bewährt;
nur dieses ist mit § 14 Abs. 1c EnWG vereinbar

• der Umsetzungsaufwand wird deutlich minimiert

• die anderen Optionen vermeiden Fehlanreize nicht

• auch der BDEW führen auch nicht zu einer
100%-igen Verursachungsgerechtigkeit

• im Einzelfall sollte aber eine abweichende 
NB-Vereinbarung zulässig sein

Fazit: Der Ansatz ist prinzipiell geeignet; sollte 
aber zum. mit deutlichen Hinweisen zu 
Gleichbehandlungs- und Dokumentations-
pflichten versehen werden
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4. BNetzA

Grundsatz

Anforderer-Prinzip

Ausnahme

Abweichung durch NB-Vereinbarung

Nebenbedingung – Alt. 1

- Gleichbehandlungsgebot beachten

- Aufteilungsmaßstab dokumentieren

Nebenbedingung – Alt. 2

- Allgemeine Maßstäbe für Vereinbarung
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